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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Editorial schreibe ich am Aschermittwoch. Mit dem heutigen Tag beginnt die Fastenzeit. Und damit beginnen auch die 
verschiedenen Fastenaktionen. Im letzten Jahr hat ein Freund seine ganz persönliche Variante von „7 Wochen ohne“ auspro-

biert – nämlich 7 Wochen ohne Ärgern. Er berichtete, es hätte zunehmend gut geklappt. Aber er hatte 
es auch einfacher als ich: Er ist nicht in die Bildungspolitik involviert.

Und heute beginnt auch die heiße Phase des Wahlkampfes in Baden-Württemberg. Eines kann man 
jetzt schon vorhersagen: Dieser Wahlkampf wird spannend bleiben, bis zum Wahltag. Es wird auf jede 
einzelne Stimme ankommen. Nie war es so wichtig wie diesmal, auch wirklich zur Wahl zu gehen. Einer 
Partei, die sich selbst immer mehr an den äußersten rechten Rand drängt und z. T. sogar radikalisiert, 
muss eine klare Absage erteilt werden.

Mit dem Wahlkampf kommen auch die regelmäßigen Prognosen zur Wahl. Und da haben mich dann 
doch zwei Zahlen verwundert bis geärgert (INSA 05.02.2015). Als wichtigstes Thema im Wahlkampf 
sehen 77 % „Flüchtlinge und Asyl“ und nur 16 % „Schule und Bildung“. Wieder einmal wird ein genuin 
landespolitisches Thema verdrängt durch ein eher bundespolitisches Thema. Und dabei haben wir in 
der Bildungspolitik noch viel zu tun. Immer noch stehen wir in Deutschland und noch mehr in Baden-
Württemberg bei der Bildungsgerechtigkeit ganz miserabel da und auch in anderen Bereichen ist unser 
Land schon lange nicht mehr in der Spitzengruppe.

Es kommt noch schlimmer: Just während ich dies schreibe, kommen die neuesten Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie 
über den Ticker. Da muss ich lesen, dass in Deutschland im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen ca. 12 bis 
18 Prozent der 15-Jährigen Defizite haben im Bereich der Grundkenntnisse: „Einfachste Leseaufgaben, bei denen es wirklich 
nur darum geht, einen Sinn zu verstehen oder einfachste Informationen zu extrahieren. All solche Sachen sind dort in Frage 
gestellt.“ (Zitat Andreas Schleicher, Internationaler Koordinator des „Programm for International Student Assessment“). Natür-
lich kommt bei dieser Studie auch wieder heraus, dass sozial benachteiligte Kinder deutlich schlechter dastehen. Verzeihen 
Sie die Formulierung: Aber, bei all dem friert’s mich! 

Sie sehen und Sie wissen aus der eigenen Arbeit, dass bildungspolitische Aktivitäten das Risiko des Ärgers und des Frustes 
in sich bergen. Trotzdem kann ich Sie nur alle dazu ermuntern, dran zu bleiben. Mischen Sie sich ein, gehen Sie zu Wahl-
kampfveranstaltungen, stellen Sie Fragen, bohren Sie nach. Einen Lichtstreifen am Horizont werden Sie dann sehen: Die vier 
im Landtag vertretenen Parteien sind sich der Bedeutung von „Schule und Bildung“ wohl bewusst. Viele Kandidaten haben 
sich mit der Bildungspolitik beschäftigt und nicht eben wenige sind selber Eltern.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten T. Rees
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Betreff: 
Hätten Sie es gewusst?

Eltern fragen: An unserer Schule scheint es keinen Haushaltsplan zu geben. Alles Geld, 
das die Schule von der Stadt bekommt, wird vom Schulleiter zentral verwaltet (und ausge-
geben) – niemand weiß richtig Bescheid. Haben wir als Eltern hier Informationsrechte?

Michael Rux antwortet: Hierauf sind zwei Antworten nötig, denn die Eltern besitzen 
zwei Beteiligungsrechte (nicht nur Informationsansprüche) und es müssen jedes Jahr 
nacheinander zwei Entscheidungen getroffen werden: Erstens: Wie viel Geld braucht die 
Schule? Und zweitens: Wofür soll das Geld ausgegeben werden? 

1.  Im Schulgesetz (§ 47 Abs. 3 Nr. 7) ist bestimmt: „Die Schulkonferenz entscheidet nach 
Maßgabe dieses Gesetzes über: [...] die Anforderung von Haushaltsmitteln gegenüber 
dem Schulträger.“

Das bedeutet: Die Schulkonferenz, in der die Lehrkräfte, die Eltern und die Schüler/-in-
nen gleichrangig vertreten sind, muss einen Beschluss darüber fassen, wie viel Geld die 
Schule beim Schulträger (der Stadt- oder Gemeindeverwaltung) beantragt. Das muss die 
Schule vor allem dann tun, wenn sie nächstes Jahr mehr Geld braucht (das ist häufig der 
Fall), denn sonst erhält sie im günstigsten Fall wieder so viel wie letztes Jahr. Die Schul-
leitung muss dieses Thema deshalb auf die Tagesordnung der Schulkonferenz setzen 
und hierüber abstimmen lassen. Eine ordentliche Schulleitung macht der Schulkonferenz 
dafür einen Beschlussvorschlag.

2.  Außerdem muss die Schulkonferenz zu Beschlüssen der Gesamtlehrerkonferenz „[...] 
über die Verwendung der der Schule zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Rahmen 
ihrer Zweckbestimmung, [...]“ angehört werden (Schulgesetz § 47 Abs. 4 Nr. 1b).

Das ist ein Vorgang in zwei Stufen: Zunächst muss die Gesamtlehrerkonferenz einmal im 
Jahr beschließen, was im Einzelnen mit dem Geld getan werden soll, das der Schulträ-
ger der Schule zur Verfügung stellt. Danach muss die Schulleitung diesen schulinternen 
„Haushaltsplan“ auf die Tagesordnung der Schulkonferenz setzen; diese kann sich zu 
dem Haushaltsbeschluss der Gesamtlehrerkonferenz äußern, Einwände vorbringen oder 
Vorschläge machen. Erst danach darf die Schulleitung diesen Beschluss der Lehrerkon-
ferenz ausführen. Ohne Beteiligung dieser beiden Gremien darf die Schule von diesem 
Geld also keinen Cent ausgeben.

Unabhängig von diesen formalen Abläufen kann übrigens der Elternbeirat von der Schul-
leitung Auskunft erhalten, wie viel Geld die Schule vom Schulträger erhält und wofür 
das Geld ausgegeben wird; der Elternbeirat darf hierüber beraten und der Schulleitung 
Anträge und Empfehlungen geben. Denn nach § 57 Abs. 2 Schulgesetz ist die Schullei-
tung verpflichtet, den Elternbeirat von sich aus (!) über „alle Angelegenheiten, die für die 
Schule von allgemeiner Bedeutung sind“ zu informieren. Und was ist von allgemeinerer 
Bedeutung als das liebe Geld?!?

Eltern fragen – Michael Rux antwortet ● ● ● 



Schule im Blickpunkt informiert engagierte Eltern und Elternvertreter, aber auch Lehrkräfte und Schul leit ung en über 
Fragestellungen, Diskussionen und Beschlüsse des Landeselternbeirats. Themen, die Eltern beschäftigen, werden gut 
lesbar aufbereitet und diskutiert.

Eltern, die neu in die Elternvertretung gewählt wurden, erhalten durch Schule im Blickpunkt viele Hilfe stellungen, 
Einblicke in diverse schulrelevante Themengebiete sowie Tipps für die alltägliche Elternarbeit.

Bei allem steht eine gute und konstruktive Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten im Vordergrund.

Abonnieren Sie Schule im Blickpunkt als Schule oder Elternbeirat für alle Klassenelternvertreter. Die Finanzierung kann 
über die Schule, die Elternbeiratskasse oder z.B. auch über Sponsoring geschehen. 

Bleiben Sie informiert: Sofern Sie noch nicht zum Abonnenten- oder Empfängerkreis gehören, empfehlen wir Ihnen als 
interessierte Eltern, sich diese Zeitschrift für den eigenen persönlichen Gebrauch zu abonnieren.
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